
Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/391 der Kommission vom 11. November 2016 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards zur genaueren Bestimmung des Inhalts der Meldungen 

über internalisierte Abwicklungen 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 65 vom 10. März 2017) 

Auf Seite 44, sechster Erwägungsgrund: 

Anstatt:  „Die ESMA hat zu dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, auf dem diese Verordnung beruht, 
offene öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und 
Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
des Europäischen Parlaments und des Rates (2) eingesetzten Interessengruppe ‚Wertpapiere und 
Wertpapiermärkte‘ eingeholt.“ 

muss es heißen:  „Die ESMA hat zu dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, auf dem diese Verordnung beruht, 
offene öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und 
Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
des Europäischen Parlaments und des Rates (2) eingesetzten Interessengruppe ‚Wertpapiere und 
Wertpapiermärkte‘ eingeholt.“   

Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission vom 4. September 
2017 zur Festlegung wissenschaftlicher Kriterien für die Bestimmung endokrinschädigender 
Eigenschaften gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 301 vom 17. November 2017) 

Seite 4, Anhang Abschnitt A Nummer 1: 

Anstatt:  „Ein Wirkstoff gilt als Stoff mit endokrinschädigenden Eigenschaften, die eine schädigende Wirkung auf 
den Menschen haben können, wenn er gemäß Nummer 2 Buchstaben a bis d alle folgenden Kriterien 
erfüllt“ 

muss es heißen:  „Ein Stoff gilt als Stoff mit endokrinschädigenden Eigenschaften, die eine schädigende Wirkung auf den 
Menschen haben können, wenn er gemäß Nummer 2 Buchstaben a bis d alle folgenden Kriterien 
erfüllt“. 

Seite 4, Anhang Abschnitt B Nummer 1: 

Anstatt:  „Ein Wirkstoff gilt als Stoff mit endokrinschädigenden Eigenschaften, die schädigende Wirkungen auf 
Nichtzielorganismen haben können, wenn er gemäß Nummer 2 Buchstaben a bis d alle folgenden 
Kriterien erfüllt“ 

muss es heißen:  „Ein Stoff gilt als Stoff mit endokrinschädigenden Eigenschaften, die schädigende Wirkungen auf 
Nichtzielorganismen haben können, wenn er gemäß Nummer 2 Buchstaben a bis d alle folgenden 
Kriterien erfüllt“.  
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